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Antrag der Fraktion DIE LINKE: Änderung der Hauptsatzung

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis
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6 
7 
8

17.05.2017: Ortschaftsrat Arensdorf 
18.05.2017: Ortschaftsrat Baasdorf 
22.05.2017: Ortschaftsrat Dohndorf 
23.05.2017: Ortschaftsrat Merzien 
29.05.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
31.05.2017: Ortschaftsrat Wülknitz 
13.06.2017: Hauptausschuss 
22.06.2017: Stadtrat
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Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt auf Antrag der Fraktion DIE LINKE die 2. 
Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gemäß Anlage 3.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr.1 KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Die Fraktion "DIE LINKE" im Stadtrat Köthen beantragt die Änderung der Hauptsatzung - 
siehe Anlage 1.








Anlage zur Sitzungsvorlage
Antrag-Die Linke.pdf




Anlage 2 – Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
1. Regelungsanlass 
 
Anlass für die Befassung des Stadtrates ist ein Antrag der Fraktion „DIE LINKE“ vom 
04.04.2017.  
 
Hintergrund ist, dass die Stadt Köthen (Anhalt) derzeit in ihrer Hauptsatzung eine Regelung 
vorgesehen hat, wonach eine Einwohnerfragestunde in den „beschließenden“ Ausschüssen 
abzuhalten ist. Eine entsprechende Regelung für einen beratenden Ausschuss ist nicht 
vorgesehen. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt – Referat Kommunalrecht, 
Kommunale Wirtschaft und Finanzen – ist mit der Rundverfügung 29/14 bislang davon 
ausgegangen, dass eine Einwohnerfragestunde in einem beratenden Ausschuss 
rechtswidrig wäre.  
 
Das Verwaltungsgericht Magdeburg hat in einem Urteil vom 29.09.2016 festgestellt, dass 
nach § 28 Abs. 2 KVG LSA eine Einwohnerfragestunde in einem beratenden Ausschuss 
zulässig ist. Maßgebliches Kriterium hierbei ist neben dem Wortlaut des § 28 Abs. 2 KVG 
LSA auch die Intention des Landesgesetzgebers, die Mitwirkung der Bürger innerhalb der 
Kommune zu stärken. Die Formulierung in § 28 Abs. 2 KVG LSA „… sind … vorzusehen“ ist 
dahingehend zu verstehen, dass bei Sitzungen der Vertretung und bei beschließenden 
Ausschüssen zwingend eine Einwohnerfragestunde vorzusehen ist. Darüber hinaus kann die 
Kommune auch in beratenden Ausschüssen Einwohnerfragestunden vorsehen, da dies nicht 
explizit ausgeschlossen ist und auch im Übrigen keiner landesgesetzlichen Grundlage 
bedarf.    
 
Diese Entscheidung ist rechtskräftig; das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat mit 
Rundverfügung 35/16 die Rundverfügung 29/14 aufgehoben und ihre Rechtsauffassung 
entsprechend der Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Magdeburg geändert.  
 
2. Änderung der Hauptsatzung 
 
Die Fraktion „DIE LINKE“ beantragt daher § 11 Abs. (6) der Hauptsatzung entsprechend zu 
ändern. § 11 Abs. (6) hatte bislang folgende Fassung: 
 


„(6) 1Auf die Einwohnerfragestunden in den beschließenden Ausschüssen finden die 
Regelungen der Absätze 2 bis 5 entsprechend Anwendung. 2An die Stelle des 
Vorsitzenden des Stadtrates tritt der Vorsitzende des beschließenden Ausschusses.“ 


 
Um in beratenden Ausschüssen eine Einwohnerfragestunde abhalten zu können, soll nach 
dem Antrag der Fraktion „DIE LINKE“ § 11 Abs. 6 der Hauptsatzung folgende Fassung 
erhalten: 
 


„(6) 1Auf die Einwohnerfragestunden in den Ausschüssen finden die Regelungen der 
Absätze 2 bis 5 entsprechend Anwendung. 2An die Stelle des Vorsitzenden des 
Stadtrates tritt der Vorsitzende des Ausschusses.“ 


 
Durch die Streichung des Wortes „beschließenden“ in Satz 1 soll auch in beratenden 
Ausschüssen die Möglichkeit eröffnet werden, eine Einwohnerfragestunde abzuhalten. Die 
Streichung des Wortes „beschließenden“ in Satz 2 ist eine Folgeänderung der Änderung in 
Satz 1.  
 
Die Änderung der Hauptsatzung bedarf der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht (§ 10 
Abs. 2 Satz 2 KVG LSA). 
 







 
 
3. Vorschlag der Verwaltung 
 
Die Verwaltung schlägt vor, die als Anlage 1 dieser Vorlage beigefügte 2. Änderungssatzung 
zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) zu beschließen. 
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2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


 


Aufgrund der §§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 


Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) hat der Stadtrat der Stadt 


Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 22.06.2017 folgende 2. Änderungssatzung zur Haupt-


satzung der Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen: 


 


 


§ 1 


Änderung der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


 


§ 11 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 


 


„(6) 1Auf die Einwohnerfragestunden in den Ausschüssen finden die Regelungen der Absät-


ze 2 bis 5 entsprechend Anwendung. 2An die Stelle des Vorsitzenden des Stadtrates tritt der 


Vorsitzende des Ausschusses.“ 


 


§ 2 


Inkrafttreten 


 


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


 


 


Köthen (Anhalt), 


 


 


Bernd Hauschild 


Oberbürgermeister    (Siegel) 
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